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311. Bundesgesetz: Preisgesetznovelle 1982
(NR: GP XV RV 1062 AB 1137 S. 119. BR: AB 2516 S. 425.)

312. Bundesgesetz: Änderung des Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetzes
(NR: GP XV AB 1141 S. 119. BR: AB 2519 S. 425.)

313. Bundesgesetz: Änderung des Energielenkungsgesetzes
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314. Bundesgesetz: Änderung des Schrottlenkungsgesetzes
(NR: GP XV RV 1080 AB 1139 S. 119. BR: AB 2518 S. 425.)

3 0 7 . Bundesgesetz vom 17. Juni 1982, mit
dem das Landwirtschaftsgesetz 1976 geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie im Art. II des Landwirtschaftsgesetzes 1976,
BGBl. Nr. 299, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 267/1978 und 284/1980 sowie im Art. II
des vorliegenden Bundesgesetzes enthalten sind,
sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind bis
zum Ablauf des 30. Juni 1984 auch in den Belangen
Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfas-
sungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes
vorsieht.

Artikel II

Das Landwirtschaftsgesetz 1976 wird wie folgt
geändert:

§ 12 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des
30. Juni 1984 außer Kraft."

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung und
hinsichtlich des Art. II der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft betraut.

Kirchschläger

Kreisky

3 0 8 . Bundesgesetz vom 17. Juni 1982, mit
dem das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz

1952 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie im Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz
1952, BGBl. Nr. 183, in der Fassung der Bundesge-
setze BGBl. Nr. 250/1956, 78/1963, 411/1970,
810/1974, 298/1976, 268/1978 und 285/1980
sowie des Art. II des vorliegenden Bundesgesetzes
enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vor-
schriften sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1984
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich
derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung
von 1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen
Vorschriften geregelten Angelegenheiten können
unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.
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Artikel II

Das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1952
wird wie folgt geändert:

§ 13 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des
30. Juni 1984 außer Kraft."

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind

hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung und

hinsichtlich des Art. II der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft
betraut.

Kirchschläger

Kreisky

3 0 9 . Bundesgesetz vom 17. Juni 1982, mit
dem das Marktordnungsgesetz 1967 geändert

wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 1982)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie im Abschnitt II des Marktordnungsgesetzes
1967, BGBl. Nr. 36/1968, in der Fassung der
Kundmachung BGBl. Nr. 424/1968 und der Bun-
desgesetze BGBl. Nr. 452/1969, BGBl.
Nr. 411/1970, BGBl. Nr. 492/1971, BGBl.
Nr. 224/1972, BGBl. Nr. 455/1972, BGBl.
Nr. 808/1974, BGBl. Nr. 259/1976, BGBl.
Nr. 674/1977, BGBl. Nr. 269/1978, BGBl.
Nr. 672/1978, BGBl. Nr. 566/1979 und BGBl.
Nr. 286/1980 sowie im Art. II des vorliegenden
Bundesgesetzes enthalten sind, sowie deren Voll-
ziehung sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1984 auch
in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von
1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vor-
schriften geregelten Angelegenheiten können
unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.

Artikel II

Das Marktordnungsgesetz 1967 wird wie folgt
geändert:

1. § 4 Abs. 2 Z 3 hat zu lauten:

„3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe,
Milchgroßhandelsbetriebe, Milchgenossenschaften,
Milchsammelstellen und Milcherzeuger für veräu-
ßerte Milch mit einem Fettgehalt von 8% und mehr

sowie Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe für
veräußerte Erzeugnisse aus Milch bis zu einem
Höchstbetrag von S 20,—/kg."

2. § 9 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe-
triebe sowie die Milchgenossenschaften und Milch-
sammelstellen haben für nachstehende Waren, die
in Verkehr gesetzt werden und für die kein Betrag
nach § 18 zu entrichten war, allmonatlich an den
Fonds folgende Beträge abzuführen:

a) für Trinkmilch, süß oder sauer, sterile und
ultrahocherhitzte Milch sowie für Milch-
mischgetränke (Kakaomilch, Schokolade-
milch, Fruchtmilch, Fruchtjoghurt und ähnli-
che) je Kilogramm 50,0 Groschen

b) für Schlagobers je Fetteinheit . . .
5,5 Groschen

c) für Kaffeobers und Sauerrahm je Fetteinheit
6,4 Groschen

d) für Butter je Kilogramm. 130,0 Groschen
e) für Kondensmilch je Kilogramm . . .

80,0 Groschen
f) für Käse je Kilogramm...

. . . bis zu 60,0 Groschen."

3. Dem § 9 ist folgender Absatz 5 anzufügen:

„(5) Der Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft hat durch Verordnung unter Berücksich-
tigung der Preisentwicklung die Höhe der Beträge
gemäß Abs. 1 lit. f zu bestimmen. Solche Verord-
nungen sind im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung"
kundzumachen."

4. § 10 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Preisausgleichsbeiträge (§ 4) sowie die
Transportausgleichsbeiträge (§ 7) sind monatlich
dem Fonds abzurechnen und spätestens am Letzten
des folgenden Kalendermonates an ihn einzuzah-
len. Die Transportausgleichsbeiträge sind geson-
dert abzurechnen. § 242 BAO gilt sinngemäß."

5. § 15 a Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Wird vom Zentrallaboratorium des Fonds
oder einem anderen, vom Fonds unter Bedacht-
nahme auf § 50 festzusetzenden einschlägigen
Laboratorium festgestellt, daß Milch in einer
Beschaffenheit geliefert wurde, die auch die Anfor-
derungen an die 2. Qualitätsklasse nicht erreicht, so
ist der in Betracht kommende Milchlieferant vom
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe-
trieb im Namen des Fonds schriftlich zu verwarnen.
Wird innerhalb eines Jahres ab Zustellung der Ver-
warnung neuerlich festgestellt, daß die von den
betreffenden Milchlieferanten gelieferte Milch die
Beschaffenheit der 2. Qualitätsklasse nicht erreicht,
so hat ihn der zuständige Bearbeitungs- und Verar-
beitungsbetrieb hievon nachweislich zu verständi-
gen und von ihm ab dem dritten darauffolgenden



131. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 309 1635

Tag die angelieferte Milch nicht zu übernehmen.
Dieses Übernahmeverbot gilt so lange, bis der
betreffende Milchlieferant durch das Zeugnis eines
nach dem ersten Satz in Betracht kommenden
Laboratoriums nachweist, daß die von ihm angelie-
ferte Milch wieder mindestens der 2. Qualitäts-
klasse entspricht. An die Stelle des Übernahmever-
botes tritt jedoch neuerlich eine Verwarnung, wenn
seit dem letzten Übernahmeverbot bereits sechs
Monate verstrichen sind."

6. § 17 Abs. 7 Z 2 hat zu lauten:

7. § 17 Abs. 8 hat zu lauten:

„(8) Die Höhe des gemäß Abs. 7 in Schilling
festgestellten Importausgleiches ist an das aus § 3
des Zolltarifgesetzes 1958 für die in Schilling fest-
gelegten Zollsätze des Zolltarifes sich ergebende
Verhältnis des Schillings zum Feingold gebunden
und einer Paritätsänderung im selben Ausmaß wie
die genannten Zollsätze anzugleichen."

8. § 19 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Der Importausgleich ist von den Zollämtern
nach Maßgabe des gemäß §§17 und 18 vom Fonds
in einer allgemein verbindlichen Anordnung oder in
einem Bescheid festgestellten Importausgleiches
nach den für Zölle geltenden Rechtsvorschriften zu
erheben, soweit nicht nach diesem Bundesgesetz
anderes bestimmt ist. Bei nachträglicher Änderung,
Berichtigung oder Erlassung des Bescheides des
Fonds ist der Abgabenbescheid ohne Rücksicht dar-
auf, ob die Rechtskraft eingetreten ist oder nicht,
von Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu
ersetzen. Der Ersetzung des Abgabenbescheides
steht der Eintritt der Verjährung nicht entgegen,
wenn der Antrag auf Änderung, Berichtigung oder
Erlassung vor diesem Zeitpunkt gestellt wird oder
die Änderung, Berichtigung oder Erlassung von
Amts wegen vor diesem Zeitpunkt erfolgt. Der
Abgabenbescheid kann nicht mit der Begründung
angefochten werden, daß die in dem Bescheid des
Fonds getroffenen Feststellungen unzutreffend
seien. Dieser Einwand kann nur gegen den
Bescheid des Fonds erhoben werden."

9. § 19 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Bescheide gemäß §17 Abs. 2 oder §18
Abs. 2 haben im Fall der Abfertigung zum freien
Verkehr an den Warenempfänger im Sinn der zoll-
gesetzlichen Vorschriften zu ergehen; sie bilden
eine im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften
erforderliche Unterlage zur Warenerklärung. In

allen übrigen Fällen haben die Bescheide an denje-
nigen zu ergehen, der die Eingangsabgaben schul-
det oder der für sie haftet; der Fonds hat diesen
Bescheid dem Zollamt zur Kenntnis zu bringen."

10. § 20 Abs. 3 und 4 haben zu lauten:

„(3) Der Exportausgleich ist von den Zollämtern
nach Maßgabe der vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft erlassenen Verordnungen oder
Bescheide nach den für Zölle geltenden Rechtsvor-
schriften zu erheben, soweit nicht nach diesem
Bundesgesetz anderes bestimmt ist. § 19 Abs. 1
zweiter bis fünfter Satz gilt sinngemäß.

(4) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 hat an den Ver-
sender (Exporteur) im Sinne der zollgesetzlichen
Vorschriften zu ergehen; er bildet eine im Sinne
der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche
Unterlage zur Warenerklärung in den Fällen der
Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der
Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangs-
vormerkverkehr oder der Abfertigung zur Einlage-
rung in ein Zollager oder zur Verbringung in eine
Zollfreizone. § 19 Abs. 3 zweiter Satz gilt sinnge-
mäß."

11. § 24 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Der Fonds hat die festgelegten Ein- und
Ausfuhrpläne bei Vollziehung seiner Aufgaben
grundsätzlich zu beachten. Die Ein- und Ausfuhr-
pläne dürfen auf Vorschlag des Fonds nur abgeän-
dert werden, wenn die Stabilität der Preise der im
§ 22 genannten Waren oder die Bedarfslage eine
Erhöhung oder Minderung der in den Plänen vor-
gesehenen Mengen oder eine zeitliche Verschie-
bung der Ein- oder Ausfuhren erforderlich macht."

12. § 24 a Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Die Gültigkeit der Ausfuhrbewilligung ist zu
befristen. Ferner kann die Ausfuhrbewilligung,
soweit es zum Schutz der inländischen Getreide-
wirtschaft, der Stabilisierung der Preise für
Getreide und Getreideprodukte sowie zur Gewähr-
leistung der Versorgung erforderlich ist, mit Aufla-
gen hinsichtlich der Qualität, der Ausfuhrzeit und
der Durchführung des Exportes verbunden werden.
Um sicherzustellen, daß innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Ausfuhrbewilligung die Exporte durchge-
führt werden, und um die Einhaltung der Auflagen
zu gewährleisten, kann die Erteilung der Ausfuhr-
bewilligung ferner von der Leistung einer Sicher-
stellung abhängig gemacht werden. Vom Fonds
erlassene Durchführungsbestimmungen, die dem
Nachweis der Einhaltung einer Auflage dienen,
sind Bestandteil der betreffenden Auflage."

13. § 25 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Der Fonds ist zum Kauf der angebotenen
Ware nicht verpflichtet. Kauft der Fonds die ange-
botene Ware, so hat er den Importeur gleichzeitig
vertraglich zu verpflichten, die Ware zum Inlands-
preis (§ 32 Abs. 3) rückzukaufen. In dem Vertrag
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über den Rückkauf hat der Fonds nötigenfalls Auf-
lagen hinsichtlich der Lagerung, der Verteilung und
des Verwendungszweckes sowie entsprechende
Sicherstellungen zur Erfüllung dieser Auflagen zu
vereinbaren. Lieferungen des Importeurs an den
Fonds gelten nicht als steuerbare Umsätze im Sinne
des Umsatzsteuergesetzes 1972."

14. § 27 hat zu lauten:

„§ 27. Soweit es zur Erreichung der im § 23
Abs. 1 genannten Ziele oder zur Durchführung des
Ausgleiches gemäß § 28 Abs. 1 notwendig ist, kann
der Fonds unter Bedachtnahme auf die amtliche
Preisbestimmung für Brotgetreide und Mehl und
unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 50
die Kennzeichnung von Mahlerzeugnissen anord-
nen und für die Handelsmühlen bestimmte Mehl-
und Grießtypen und erforderlichenfalls auch Aus-
mahlungssätze für solche Typen festzusetzen. Um
den Handelsmühlen im ganzen Bundesgebiet die
Deckung des regional unterschiedlichen Bedarfes
an Mehl und Grieß der verschiedenen Typen zu
ermöglichen, kann der Fonds sowohl für Roggen
als auch für Weizen mehrere Vermahlungen mit
jeweils verschieden hohen Ausmahlungssätzen ein-
zelner Mehl- und Grießtypen festlegen, die von den
Handelsmühlen wahlweise durchgeführt werden
können. Weizenvermahlungen, die für Brotmehl
einen höheren Ausmahlungssatz vorsehen als
12 vH, bedürfen der Bewilligung durch den Fonds.
Diese kann für eine angemessene Frist nur Mühlen-
betrieben versagt bzw. widerrufen werden, welche
die vorgeschriebene Brotmehltype nicht einhalten."

15. § 28 Abs: 2 hat zu lauten:

„(2) Falls gemäß § 27 mehrere Vermahlungen
festgelegt sind, hat der Fonds für jede dieser Ver-
mahlungen unter Zugrundelegung der jeweils für
sie geltenden Ausmahlungssätze die Ausgleichsbei-
träge und -Zuschüsse gemäß Abs. 1 festzusetzen."

16. § 28 Abs. 5 bis 10 haben zu lauten:

„(5) Zum Ausgleich der Unterschiede in der
Höhe der Transportkosten, die durch Lieferungen
von inländischem Brotgetreide verschiedener Her-
kunft an die Mühlen entstehen, kann diesen vom
Fonds aus den Einnahmen gemäß § 28 Abs. 1 eine
Transportkostenvergütung bis zu 10 vH des Erzeu-
gerpreises gewährt werden.

(6) Die aus der Verschiedenheit der Preise für
offenes Mehl und für Mehl in Originalpackungen
(Kleinpackungen) der gleichen Type sich ergeben-
den Differenzbeträge können durch Kleinpak-
kungszuschüsse ausgeglichen werden, die vom
Fonds unter Zugrundelegung der behördlich
bestimmten Preise für Mehl an die Handelsmühlen
für die von diesen selbst abgepackten und verkauf-
ten Originalpackungen aus den Einnahmen gemäß
Abs. 1 zu gewähren sind.

(7) Die gemäß Abs. 1 eingehobenen Geldmittel
sind für die in den Abs. 1, 5 und 6 genannten
Zwecke gebunden. § 242 BAO gilt sinngemäß.

(8) Sofern ein Mühlenbetrieb die gemäß § 27
festgesetzten Ausmahlungssätze unterschreitet,
obwohl das zur Vermahlung gelangte Getreide sei-
ner Mahlfähigkeit nach bei Einhaltung der vorge-
schriebenen Mehl- und Grießtypen die Erreichung
der vorgeschriebenen Ausmahlungssätze zugelassen
hätte, kann ihm der Fonds für die betreffende Ver-
mahlung einen diesen Ausmahlungssätzen entspre-
chenden Betrag zur Zahlung bzw. Rückzahlung
vorschreiben. Bei Weizenmahlprodukten, die unter
die Grießtype fallen, und bei Roggenvorschußmehl
kann der Fonds das zulässige Ausmaß von Über-
schreitungen des jeweils für diese Typen festgesetz-
ten Ausmahlungssatzes beschränken. Bei den ande-
ren Typen sind solche Überschreitungen ohne Ein-
schränkung zulässig, sofern bei keiner Mehl- bzw.
Grießtype der jeweilige Ausmahlungssatz unter-
schritten wird.

(9) Sofern ein Mühlenbetrieb die gemäß § 27
festgesetzten Mehl- und Grießtypen nicht einhält
oder diese falsch deklariert, hat ihm der Fonds,
soweit es im Einzelfall keine unbillige Härte bedeu-
tet, entsprechend der tatsächlich erzeugten Type
die Ausgleichsbeiträge zur Zahlung bzw. gewährte
Ausgleichszuschüsse zur Rückzahlung vorzuschrei-
ben.

(10) Bei der Vermahlung von Weizen zur Her-
stellung von Mahlerzeugnissen, welche für den
direkten oder indirekten Export bestimmt sind
(Mühlengesetz in der jeweils geltenden Fassung),
hat der Fonds von der Einhebung der Ausgleichs-
beiträge Abstand zu nehmen."

17. § 28 a hat zu lauten:

„§ 28 a. Aus den Mitteln gemäß § 28 Abs. 1 sind
jährlich bis zum 31. Oktober jene Beträge an den
Bund abzuführen, um welche der jeweilige rech-
nungsmäßige Aktivsaldo zum Ende des abgelaufe-
nen Geschäftsjahres die Höhe von 60 Millionen
Schilling übersteigt. Bei Abfuhr dieser Beträge ist
auf die jeweilige Kassenlage des Fonds Bedacht zu
nehmen; der Fonds darf durch die Abfuhr in der
Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben nicht behin-
dert werden."

18. § 30 hat zu lauten:

„§ 30. Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr der gemäß
§ 28 Abs. 1 zu entrichtenden Ausgleichsbeiträge
können, soweit es im Einzelfall keine unbillige
Härte bedeutet, Verzugszinsen vorgeschrieben
werden, deren Höhe den Diskontsatz der Oester-
reichischen Nationalbank um 6 v. H. übersteigt.
Ausgleichszuschüsse (§ 28 Abs. 1) und Transport-
kostenvergütungen (§ 28 Abs. 5) können gegen fäl-
lige Ausgleichsbeiträge (§ 28 Abs. 1) aufgerechnet
werden. Werden fällige Ausgleichszuschüsse und
Transportkostenvergütungen dem Berechtigten
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ohne sein Verschulden nicht rechtzeitig bezahlt
oder verrechnet, so können, soweit es die wirt-
schaftliche Lage des Fonds zuläßt, Verzugszinsen
in der im ersten Satz genannten Höhe gewährt wer-
den."

19. § 32 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Als Inlandspreis gilt bei Brotgetreide (§ 22

Abs. 1) der behördlich bestimmte Erzeugerpreis, bei
Futtergetreide (§ 22 Abs. 3) der behördlich
bestimmte Erzeugerpreis oder, sofern nicht der
Erzeugerpreis, sondern der Importabgabepreis
behördlich bestimmt ist, dieser, und bei Mahler-
zeugnissen (§ 22 Abs. 2) sowie bei Waren der Zoll-
tarifnummern 11.01, 11.02 B und 23.02, soweit sie
im § 22 Abs. 3 genannt sind, der behördlich
bestimmte Mühlenabgabepreis. Falls Preise für die
im § 22 genannten Waren behördlich nicht
bestimmt sind, hat der Fonds als Inlandspreis einen
Vergleichswert unter Bedachtnahme auf die Notie-
rungen an der Börse für landwirtschaftliche Pro-
dukte in Wien heranzuziehen."

20. § 32 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Dem Auslandspreis ist der am Tag der

Beschlußfassung über die Höhe des Importausglei-
ches in der Wiener Zeitung veröffentlichte Devi-
sen-Briefkurs laut Börsenverkehr mit ausländischen
Zahlungsmitteln zugrundezulegen. Für Einfuhren,
die der Fonds auf Grund einer öffentlichen Auffor-
derung zur Anbotstellung bewilligt (§ 24 Abs. 3), ist
der Importausgleich durch Bescheid festzustellen.
An die Stelle des Zollwertes tritt in diesen Fällen
der Schilling-Grenzpreis, von dem der Fonds bei
Erteilung der Bewilligung ausgegangen ist."

21. § 32 a Abs. 5 bis 9 haben zu lauten:
„(5) Dem Exportpreis (Abs. 3) bzw. dem Aus-

landspreis (Abs. 4) ist der am Tag der Beschlußfas-
sung über die Höhe des Exportausgleiches in der
Wiener Zeitung veröffentlichte Devisen-Geldkurs
laut Börsenverkehr mit ausländischen Zahlungsmit-
teln zugrundezulegen.

(6) Der Fonds kann in den Fällen des Abs. 4 —
soweit es aus Gründen des öffentlichen Interesses
geboten ist — von der Einhebung eines Exportaus-
gleiches ganz oder teilweise absehen.

(7) Der Exportausgleich ist von den Zollämtern
nach Maßgabe des vom Fonds in einem Bescheid
oder in einer allgemein verbindlichen Anordnung
festgestellten Exportausgleiches nach den für Zölle
geltenden Rechtsvorschriften zu erheben, soweit
nicht nach diesem Bundesgesetz anderes bestimmt
ist. § 19 Abs. 1 zweiter bis fünfter Satz gilt sinnge-
mäß.

(8) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 hat an den Ver-
sender (Exporteur) im Sinne der zollgesetzlichen
Vorschriften zu ergehen; er bildet eine im Sinne
der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche
Unterlage zur Warenerklärung in den Fällen der
Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der
Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangs-

vormerkverkehr oder der Abfertigung zur Einlage-
rung in ein Zollager oder zur Verbringung in eine
Zollfreizone. § 19 Abs. 3 zweiter Satz gilt sinnge-
mäß.

(9) Die Bestimmungen über den Exportausgleich
finden keine Anwendung auf Waren, für die nach
den Vorschriften des Zollgesetzes 1955, BGBl.
Nr. 129, aus Rechtsgründen Zollfreiheit gewährt
wird. Weiters finden diese Bestimmungen keine
Anwendung auf Waren, für deren Ausfuhr
bestimmten Personen oder Personengruppen auf
Grund von zwischenstaatlichen Vereinbarungen
Zollfreiheit eingeräumt ist."

22. Nach § 32 b ist folgender § 32 c einzufügen:

„§ 32 c. (1) Wenn in Fällen von Fremdwährungs-
vereinbarungen der bei der Bezahlung des Kauf-
preises der Ware bankmäßig verrechnete Devisen-
Briefkurs von jenem nach § 32 Abs. 5 maßgeblichen
Devisen-Briefkurs abweicht, hat der Fonds den
Importausgleich neu zu berechnen und die Diffe-
renz bescheidmäßig zuzuerkennen oder nachzufor-
dern. Dabei ist von dem im Verhältnis der Ände-
rung der Devisen-Briefkurse geänderten Auslands-
preis auszugehen. Der Fonds hat den Bescheid dem
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
zum Zwecke der Verrechnung zur Kenntnis zu
bringen. Der Differenzbetrag ist vom Bundesmini-
sterium für Land- und Forstwirtschaft einzuheben
oder aus den Einnahmen nach § 32 b zu erstatten.

(2) Abs. 1 ist nach Maßgabe des § 32 a Abs. 5 auf
den Exportausgleich sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Importeure und Exporteure sind ver-
pflichtet, dem Fonds unaufgefordert die zur Neu-
berechnung erforderlichen Unterlagen unverzüg-
lich vorzulegen. Der Fonds ist berechtigt, von den
Importeuren und Exporteuren Berichte und Nach-
weise zu fordern, soweit dies nach den Abs. 1 und 2
erforderlich ist, sowie in diesen Fällen durch geeig-
nete Sachverständige in die in Betracht kommenden
Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen."

23. Im § 34 Abs. 1 haben an die Stelle der lit. c
und d folgende lit. c bis e zu treten:

„c) zur Führung bestimmter Aufzeichnungen
über ihre Lager- und Vorratshaltung und ihre
Umsätze sowie zur Erstattung von Meldun-
gen über die genannten Vorgänge,

d) zur Gewährung der Einsichtnahme in die
nach lit. c vorgeschriebenen Aufzeichnungen
und sonstigen Unterlagen über die Lager-
und Vorratshaltung sowie die Umsätze und

e) zur Ermöglichung der Überprüfung der
Richtigkeit der nach lit. c vorgeschriebenen
Aufzeichnungen durch Einsichtnahme in die
Lager- und Vorratseinrichtungen."

24. § 34 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 lit. b bis e gel-
ten auch für die einschlägigen Bearbeitungs- und
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Verarbeitungsbetriebe und für die Landesproduk-
tenhändler."

25. § 48 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Organe der Fonds sind die Kommissionen
(§ 45), die geschäftsführenden Ausschüsse, Fach-
ausschüsse, die Obmännerkonferenzen und die
Kontrollausschüsse."

26. Dem § 48 ist folgender Abs. 5 anzufügen:

„(5) Die Kontrollausschüsse werden von den
Kommissionen eingesetzt."

27. Dem § 51 ist folgender Abs. 5 anzufügen:

„(5) Der Milchwirtschaftsfonds kann für Unter-
suchungen und Begutachtungen, die in seinen
Laboratorien im Zuge der Qualitätskontrolle (§ 15)
und im Zuge von Verfahren durchgeführt werden,
Gebühren erheben, die durch allgemein verbindli-
che Anordnung (§ 50) entsprechend den erfah-
rungsgemäß im Durchschnitt hiebei auflaufenden
Kosten festzulegen sind. Zur Entrichtung der
Gebühren sind im Falle der Qualitätskontrolle die
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, im übri-
gen die Parteien des Verfahrens verpflichtet. Für
die Erhebung der Gebühren gelten die Bestimmun-
gen über die Verwaltungskostenbeiträge sinnge-
mäß."

28. § 57 Abs. 2 bis 4 hat zu lauten:

„(2) Die Bescheide der Fonds über die Festset-
zung von Zuschüssen unterliegen keinem ordentli-
chen Rechtsmittel; ebenso die Bescheide des Milch-
wirtschaftsfonds in den Angelegenheiten des § 15 a
sowie die Bescheide des Getreidewirtschaftsfonds
in den Angelegenheiten des § 24 Abs. 3, 4 und 6,
des § 24 a Abs. 1 und 4, des § 28 Abs. 3 zweiter und
fünfter Satz und des § 35 Abs. 2. Gegen sonstige
Bescheide ist die Berufung an den Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft zulässig.

(3) Die Fonds haben zu Unrecht gewährte
Zuschüsse mit Bescheid zurückzufordern.

(4) Das Recht, Beiträge und Zuschüsse nach die-
sem Gesetz festzusetzen oder zu beanspruchen
oder zu Unrecht geleistete Beiträge und Zuschüsse
zurückzufordern, unterliegt der Verjährung. Die
Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre, bei Vorliegen
einer gerichtlichen strafbaren Handlung 10 Jahre.
Die Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalen-
derjahres, für das die Leistungspflicht oder der Lei-
stungsanspruch entstanden ist oder für das zu
Unrecht Leistungen erbracht wurden."

29. § 57 b hat zu lauten:

„§ 57 b. Das sich aus der zusätzlichen Absatz-
und Verwertungsmenge ergebende gesamte Finan-
zierungserfordernis ist wie folgt zu bedecken:

Im Umfang des Anteiles,
a) welcher jener Milchmenge entspricht, die den

Inlandsabsatz um 16% übersteigt, durch Mit-
tel des Bundes;

b) welcher einer Milchmenge entspricht, die den
Inlandsabsatz um weitere 0 bis 6% übersteigt,
durch Mittel aus dem allgemeinen Absatzför-
derungsbeitrag (§ 57 c Abs. 1), sofern nicht
§ 57 i Abs. 1 letzter Satz zur Anwendung
kommt;

c) welcher jener Milchmenge entspricht, die
darüber hinaus von den Bearbeitungs- und
Verarbeitungsbetrieben übernommen wird,
durch Mittel aus dem zusätzlichen Absatzför-
derungsbeitrag (§ 57 c Abs. 2).

Bei der Festsetzung der Absatzförderungsbeiträge
vor Beginn des Wirtschaftsjahres (§ 57 i Abs. 1
erster Satz) ist an Stelle des Inlandsabsatzes von der
Bedarfsmenge (§ 57 f Abs. 2) auszugehen. In der
Folge ist bei Neufestsetzungen der Absatzförde-
rungsbeiträge (§ 57 i Abs. 5) ein auf Grund des
bereits bekannten tatsächlichen Inlandsabsatzes
und einer sich allenfalls abzeichnenden Tendenz
ermittelter vorläufiger Inlandsabsatz heranzuzie-
hen."

30. An die Stelle des § 57 c Abs. 3 haben folgende
Abs. 3 und 4 zu treten:

„(3) Ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag ist
nicht zu entrichten für die von einem Bearbeitungs-
und Verarbeitungsbetrieb übernommenen Mengen
an Milch und Erzeugnissen aus Milch, die auf
Almen erzeugt werden. Ein allgemeiner Absatzför-
derungsbeitrag ist ferner nicht zu entrichten für
Butter, die auf Almen erzeugt wird und für die von
derselben Alm eine entsprechende Menge an Käse
übernommen wird. Als Almen gelten Grünlandflä-
chen,

a) die in Folge ihrer Höhenlage und klimati-
schen Verhältnisse nur im Sommer und
getrennt von den Heimgütern der auf ihnen
gehaltenen Milchkühe bewirtschaftet werden
und

b) von denen die Lieferung von Milch und
Erzeugnissen aus Milch unmittelbar an den
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb oder
eine Sammelstelle erfolgt.

(4) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe
haben eine Liste der Almen ihres Einzugsgebietes
zu führen, dem Milchwirtschaftsfonds auf Verlan-
gen Einsicht zu gewähren und den in Betracht
kommenden Milchlieferanten darüber Auskunft zu
erteilen, ob sie in die Liste aufgenommen sind.
Änderungen in den Listen sind nur mit Wirkung
vom Beginn des Wirtschaftsjahres an vorzunehmen,
das dem Zeitpunkt des die Änderung bewirkenden
Ereignisses folgt. Die Bearbeitungs- und Verarbei-
tungsbetriebe können milcherzeugende Betriebe in
die Liste der Almen nur mit vorheriger Zustimmung
des Milchwirtschaftsfonds aufnehmen. Über
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Anträge auf Berücksichtigung in der Liste der
Almen entscheidet der Milchwirtschaftsfonds."

31. § 57 e Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Einzelrichtmenge steht — nach Maß-
gabe des Abs. 5 — dem jeweiligen Verfügungsbe-
rechtigten über einen milcherzeugenden Betrieb zu.
Geht das Verfügungsrecht auf einen andern über,
so bleibt die Einzelrichtmenge bestehen, sofern
der Betrieb weiterhin selbständig bewirtschaftet
wird oder bewirtschaftbar ist. Wenn ein bisher ein-
heitlich bewirtschafteter Betrieb in mehrere selb-
ständig bewirtschaftete Betriebe aufgeteilt wird
oder wenn bisher gemeinsam bewirtschaftete
Betriebe aufgeteilt werden, ist die Einzelrichtmenge
entsprechend einer Vereinbarung aufzuteilen, die
spätestens ein Jahr nach dieser Aufteilung geschlos-
sen wurde; sie wird mit dem auf die Bekanntgabe
der Vereinbarung an den zuständigen Bearbei-
tungs- und Verarbeitungsbetrieb folgenden Monats-
ersten wirksam. Bis dahin oder mangels einer sol-
chen Vereinbarung ist die Einzelrichtmenge gleich-
mäßig aufzuteilen. Sofern im folgenden nicht ande-
res bestimmt wird, bleibt die Einzelrichtmenge von
Wirtschaftsjahr zu Wirtschaftsjahr gleich (Wah-
rungsmenge). Ist die Gesamtrichtmenge eines Wirt-
schaftsjahres niedriger als die Gesamtrichtmenge
des Wirtschaftsjahres 1978/79, so unterliegt jedoch
die Wahrungsmenge in diesem Jahr einer Änderung
im selben Verhältnis."

32. § 57 e Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Der mit Beginn eines Wirtschaftsjahres nicht

durch Einzelrichtmengen gebundene Anteil der
jeweiligen Gesamtrichtmenge — ohne Berücksich-
tigung der mit Ende Mai und Juni des betreffenden
Kalenderjahres erworbenen Einzelrichtmengen —
ist jedes Jahr anläßlich der Mitteilung der Einzel-
richtmengen durch die Bearbeitungs- und Verarbei-
tungsbetriebe neu zu verteilen. Die Neuverteilung
ist im Verhältnis a = b x V an die in Betracht
kommenden Milcherzeuger vorzunehmen. Hiebei
ist:

a = Erhöhung der Einzelrichtmenge in Milch-
kilogramm,

b = über die auf den Basiszeitraum entfallen-
den Anteile von Einzelrichtmengen des
betreffenden Milcherzeugers hinaus ange-
lieferte Menge in Milchkilogramm,

V = das vom Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft gemäß § 57 f Abs. 3 zwei-
ter Satz festgelegte Verhältnis.

Auf über das Jahresausmaß von 40000 kg hinaus
angelieferte Mengen finden jedoch nur 80 vH des
Faktors V, auf über 60000 kg hinaus angelieferte
Mengen 60 vH des Faktors V, auf über 80000 kg
hinaus angelieferte Mengen 40 vH des Faktors V,
auf über 100000 kg hinaus angelieferte Mengen
20 vH des Faktors V und auf über 120000 kg
hinaus angelieferte Mengen 10 vH des Faktors V
Anwendung. Erhöhungen von Einzelrichtmengen,

die danach weniger als 120 kg Milch betragen, sind
nicht vorzunehmen.

Einzelrichtmengen und Milchlieferungen eines
Milcherzeugers, seines Ehegatten, seiner minder-
jährigen Kinder und Wahlkinder sowie der am sel-
ben Hof lebenden großjährigen Kinder und Wahl-
kinder sind innerhalb eines Einzugsgebietes zusam-
menzuzählen. Dasselbe gilt, wenn auf ein und
demselben landwirtschaftlichen Betrieb mehrere
Einzelrichtmengen bestehen, für alle Milcherzeuger
dieses Betriebes."

33. § 57 e Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Die Einzelrichtmenge geht in folgenden Fäl-
len auf einen anderen Betrieb über:

1. Wenn zwei Betriebe mit Einzelrichtmengen
für ein oder mehrere Wirtschaftsjahre schrift-
lich vereinbaren, daß die Milcherzeugung
ausschließlich bei einem, die Jungviehauf-
zucht beim anderen Betrieb erfolgt (Partner-
schaftsbetriebe), so geht die Einzelrichtmenge
für die Dauer des Partnerschaftsverhältnisses
auf den die Milcherzeugung übernehmenden
Betrieb über. Sofern das Partnerschaftsver-
hältnis vor Ablauf eines Wirtschaftsjahres auf-
gelöst wird, gilt die Einzelrichtmenge rück-
wirkend als mit Beginn dieses Wirtschaftsjah-
res nicht übergegangen. Die Partnerschafts-
verträge sind vom zuständigen Bearbeitungs-
und Verarbeitungsbetrieb dem Milchwirt-
schaftsfonds jährlich zu melden. Der Fonds
hat bei Vorliegen der Voraussetzungen den
Übergang der Einzelrichtmenge zu genehmi-
gen, die Einhaltung der Partnerschaftsver-
träge durch die Vertragspartner zu überprü-
fen und die Genehmigung erforderlichenfalls
zu widerrufen.

2. Der Milchwirtschaftsfonds hat durch allge-
mein verbindliche Anordnung die näheren
Voraussetzungen festzusetzen, unter denen
Pachtverträge, die Futterflächen betreffen und
die für mindestens sechs Jahre schriftlich ab-
geschlossen worden sind, zur Wirkung haben,
daß die Einzelrichtmenge des die Milch-
erzeugung einstellenden Verpächters ganz
oder teilweise für die Dauer des Pachtverhält-
nisses auf den oder die Pächter übergeht. Der
Fonds hat unter Mitwirkung der Bearbei-
tungs- und Verarbeitungsbetriebe die Einhal-
tung dieser Bestimmungen zu überprüfen.
Nach Ablauf der Pachtdauer fällt die Einzel-
richtmenge in dem Ausmaß, in dem sie über-
gegangen ist, höchstens aber in dem zum Zeit-
punkt des Ablaufes der Pachtdauer bestehen-
den Ausmaß, wieder zurück. Sofern der
Pachtvertrag vor Ablauf der sechs Jahre auf-
gelöst wird, gilt die Einzelrichtmenge rück-
wirkend als nicht übergegangen; der Milch-
wirtschaftsfonds kann in besonders gelagerten
Fällen zur Vermeidung unbilliger Härten aus-
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sprechen, daß diese Wirkung erst mit Beginn
des jeweiligen Wirtschaftsjahres eintritt."

34. § 57 e Abs. 7 hat zu lauten:

„(7) Jeder Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe-
trieb hat dem Fonds bis zum 15. Mai die Summe
der in seinem Einzugsgebiet

a) weiterhin bestehen bleibenden Einzelricht-
mengen,

b) nach Abs. 3 frei gewordenen Einzelrichtmen-
gen,

c) im Basiszeitraum nicht genützten Anteile von
Einzelrichtmengen,

d) im Basiszeitraum über die jeweiligen Anteile
von Einzelrichtmengen hinaus übernomme-
nen Mengen an Milch und Erzeugnissen aus
Milch, getrennt nach den sich aus Abs. 4
ergebenden Gruppen, und

e) im Basiszeitraum nach § 57 g erlangten Ein-
zelrichtmengen,

ferner die Anzahl der nach den lit. c, d und e in
Betracht kommenden Milchlieferanten zu melden."

35. § 57 g hat zu lauten:

"§ 57 g. (1) Landwirtschaftliche Betriebe, auf
denen Milchkühe gehalten werden und denen
keine Einzelrichtmenge zusteht, können eine Ein-
zelrichtmenge erlangen. Voraussetzung hiefür ist
die schriftliche Erklärung an den Milchwirtschafts-
fonds oder den zuständigen Bearbeitungs- und
Verarbeitungsbetrieb, daß die Aufnahme der
Milchlieferung beabsichtigt ist. Der Milchwirt-
schaftsfonds hat das Einlangen der Anzeige zu
bestätigen und den zuständigen Bearbeitungs- und
Verarbeitungsbetrieb hievon in Kenntnis zu setzen.

(2) Auf die vom Betrieb übernommene Milch ist
von dem auf die Bestätigung durch den Milchwirt-
schaftsfonds folgenden Monatsersten an für seine
gesamte Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus
Milch der allgemeine Absatzförderungsbeitrag und
für 7 vH der zusätzliche Absatzförderungsbeitrag
zu entrichten.

(3) Mit Ablauf von 2 Jahren von der Einhebung
der Absatzförderungsbeiträge an hat der betref-
fende Betrieb eine Einzelrichtmenge in Höhe der
Menge erlangt, für die der zuständige Bearbei-
tungs- und Verarbeitungsbetrieb im zweiten Jahr
keinen zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag zu
entrichten hatte, höchstens aber 80000 kg. Fällt das
Ende dieses Zeitraumes, in welchem die Absatzför-
derungsbeiträge eingehoben werden, nicht mit dem
Ende eines Wirtschaftsjahres zusammen, so steht
die erlangte Einzelrichtmenge für den restlichen
Teil des betreffenden Wirtschaftsjahres zu einem
aliquoten Teil zu; die Berechnung des zusätzlichen
Absatzförderungsbeitrages hat in einem solchen
Fall so zu erfolgen, als ob mit der Milchlieferung
mit Beginn des betreffenden Wirtschaftsjahres
begonnen worden wäre.

(4) Landwirtschaftliche Betriebe, die eine Einzel-
richtmenge verloren haben, sind innerhalb von vier
Jahren vom Erwerb einer Einzelrichtmenge ausge-
schlossen. Davon ausgenommen sind jene Fälle, in
denen im Basiszeitraum infolge eines Elementarer-
eignisses keine Milch angeliefert wurde (§ 57 e
Abs. 3 lit. b)."

36. § 57 h erhält die Absatzbezeichnung (1); fol-
gender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe-
triebe haben dem Milchwirtschaftsfonds bis
15. August eines jeden Jahres die Summe der von
ihnen an die Milcherzeuger mitgeteilten Einzel-
richtmengen des betreffenden Wirtschaftsjahres
bekanntzugeben."

37. Der dritte Satz des § 57 i Abs. 1 hat zu lau-
ten:

„Dabei darf der zusätzliche Absatzförderungs-
beitrag höchstens mit 3,50 S pro Kilogramm Milch
festgesetzt werden."

38. § 57 i Abs. 2 zweiter Satz hat zu entfallen.

39. § 57 i Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Fehlbeträge und Überschüsse beim Aufkom-
men aus dem allgemeinen Absatzförderungsbeitrag
einerseits und dem zusätzlichen Absatzförderungs-
beitrag andererseits, insbesondere solche, die sich
aus den Abweichungen der vor Beginn des Wirt-
schaftsjahres angenommenen Prognosewerte von
den tatsächlichen Weiten ergeben, sind bei der
Festsetzung der Beiträge zum nächsten Festset-
zungstermin entsprechend zu berücksichtigen."

40. Dem § 57 1 Abs. 4 ist folgender Satz anzufü-
gen:

„Ergibt sich aus der Beitragserklärung gegenüber
den Vorauszahlungen eine Restschuld, so ist diese
spätestens am Fälligkeitstag nach Abs. 1 zu entrich-
ten."

41. Dem § 57 m Abs. 4 sind folgende Sätze anzu-
fügen :

„Der Milchwirtschaftsfonds ist berechtigt, die
Frist für die Einreichung der Beitragserklärung im
Einzelfall oder generell zu verlängern, um die Ver-
bindung der Beitragserklärung mit Meldungen
nach § 16 Abs. 3 zu ermöglichen. Die Verpflich-
tung des Abs. 1 wird hievon nicht berührt."

42. Im § 58 Abs. 2 ist nach dem Unterabsatz 7
einzufügen:

„wer seinen Verpflichtungen nach § 32 c Abs. 3
nicht nachkommt,"

43. § 58 a Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Einer Verwaltungsübertretung macht sich
schuldig, wer unter Verletzung der Verpflichtung
zur Offenlegung oder zur Anzeige nach § 57 l
Abs. 4 oder § 57 m Abs. 4 den Beitrag oder die Vor-
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auszahlung an den Milchwirtschaftsfonds ganz
oder teilweise nicht entrichtet oder wer vorsätzlich
durch Handlungen oder unrichtige Angaben
bewirkt, daß Absatzförderungsbeiträge ganz oder
teilweise nicht entrichtet werden. Die Verwal-
tungsübertretung ist bei Vorsatz mit Geldstrafe bis
zum Zweifachen, bei Fahrlässigkeit mit Geldstrafe
bis zur Höhe des verkürzten Betrages zu bestra-
fen."

44. § 62 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Abschnitt II dieses Bundesgesetzes tritt mit
Ablauf des 30. Juni 1984 außer Kraft."

Artikel III

(1) Für das Wirtschaftsjahr 1982/83 werden die
Gesamtrichtmenge mit 2 262 700 t und die Bedarfs-
menge mit 1 870000 t festgesetzt.

(2) Zur Neuverteilung nach § 57 e Abs. 4 gelan-
gen insgesamt 83 934 t; der Faktor V
beträgt 1 :2,7049.

(3) Abweichend von § 57 h Abs. 1 werden für das
Wirtschaftsjahr 1982/83 folgende Fristen festge-
setzt:

1. für die Mitteilung der Einzelrichtmengen der
15. Juli 1982,

2. für den Antrag auf Feststellung der Einzel-
richtmenge der 31. Juli 1982 und

3. für die Entscheidung des Milchwirtschafts-
fonds der 31. August 1982.

Artikel IV

(1) Der Durchschnittssatz des zusätzlichen
Absatzförderungsbeitrages im Sinne des § 57 l
Abs. 3 für das Wirtschaftsjahr 1981/82 ist unter
Zugrundelegung eines zu bedeckenden Finanzie-
rungserfordernisses von 295193000 S zu ermitteln.

(2) Abweichend von § 57 i wird mit Wirkung
vom 1. Juli 1982 an der allgemeine Absatzförde-
rungsbeitrag mit 0,18 S und der zusätzliche Absatz-
förderungsbeitrag mit 1,74 S festgesetzt. Diese
Festsetzung gilt bis zu einer neuen Festsetzung
durch den Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft gemäß § 57 i Abs. 5, längstens jedoch bis
31. Dezember 1982.

Artikel V

§ 57 g Abs. 3 in der Fassung dieses Bundesgeset-
zes ist erst dann anzuwenden, wenn die Milchliefe-
rung nach dem 1. Juli 1982 aufgenommen wurde.
§ 57 g Abs. 4 ist erstmals auf nach dem 1. Juli 1982
verlorene Einzelrichtmengen anzuwenden.

Artikel VI

Der mit dem Zolltarifgesetz 1958, BGBl. Nr. 74,
erlassene Zolltarif, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. Nr. 485/1981, wird wie folgt
geändert:

Artikel VII
(1) Sofern in diesem Bundesgesetz nicht anders

bestimmt ist, tritt es mit 1. Juli 1982 in Kraft.
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

sind
hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung,
hinsichtlich des durch die Art. II Z 6 geänderten

§ 17 Abs. 7 Z 2, hinsichtlich des durch Art. II Z 7
geänderten § 17 Abs. 8, hinsichtlich des durch
Art. II Z 37, 38 und 39 geänderten § 57 i sowie
hinsichtlich des Art. IV der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen,

hinsichtlich des durch Art. II Z 17 geänderten
§ 28 a der Bundesminister für Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft,

hinsichtlich des durch Art. II Z 8 geänderten
§ 19 Abs. 1, hinsichtlich des durch Art. II Z 10
geänderten § 20 Abs. 3 und 4, hinsichtlich des
durch Art. II Z 21 geänderten § 32 a Abs. 7, hin-
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sichtlich der durch Art. II Z 29 geänderten § 57 b
lit. a sowie hinsichtlich des Art. VI der Bundesmini-
ster für Finanzen,

hinsichtlich des durch Art. II Z 9 geänderten
§ 19 Abs. 3 und hinsichtlich des durch Art. II Z 21
geänderten § 32 a Abs. 8 der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft und der Bundesminister
für Finanzen,

hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft

betraut.
Kirchschläger

Kreisky

3 1 0 . Bundesgesetz vom 17. Juni 1982, mit
dem das Viehwirtschaftsgesetz 1976 geändert

wird (Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1982)
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie im Art. II des Viehwirtschaftsgesetzes 1976,
BGBl. Nr. 258, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 270/1978, 287/1980, 342/1981 und
562/1981 und des Art. II des vorliegenden Bundes-
gesetzes enthalten sind, sowie die Vollziehung die-
ser Vorschriften sind bis zum Ablauf des 30. Juni
1984 auch in den Belangen Bundessache, hinsicht-
lich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fas-
sung von 1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen
Vorschriften geregelten Angelegenheiten können
unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.

Artikel II
Das Viehwirtschaftsgesetz 1976 wird wie folgt

geändert:
1. § 4 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Höhe der Preisbänder und die Abstände

zwischen ihrer Unter- und Obergrenze sind unter
Bedachtnahme auf die Zielsetzungen des § 2 Abs. 1
festzulegen. Die Preisbänder sind für jeweils ein
Kalenderjahr festzusetzen und auch innerhalb die-
ses Zeitraumes erforderlichenfalls den geänderten
Verhältnissen anzupassen. Sie gelten über das Ende
des Kalenderjahres hinaus bis zur nächsten
Beschlußfassung über ein entsprechendes Preis-
band."

2. § 7 Abs. 4 zweiter Satz hat zu lauten:
„Um die Ausfuhr innerhalb der Gültigkeitsdauer

der Ausfuhrbewilligung zu gewährleisten, kann die
Kommission die Erteilung der Bewilligung von der
Leistung einer Sicherstellung abhängig machen."

3. § 10 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Als Auslandspreise gelten bei Ausschreibun-

gen (§ 6 Abs. 4) die Angebotspreise der Einfuhran-
träge, die bewilligt werden, und bei sonstigen Ein-
fuhren, soweit nicht Abs. 5 zur Anwendung kommt,
die Durchschnittspreise in maßgebenden Ur-
sprungs- oder Lieferländern."

4. § 10 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Für Einfuhren, die in einem allgemeinen

Einfuhrverfahren bewilligt werden, ist der Import-
ausgleich in Form von Pauschbeträgen durch
öffentliche Bekanntmachungen der Kommission
festzusetzen. Der Pauschbetrag ist unter Berück-
sichtigung der Preissituation, die in den maßgeben-
den Ursprungs- und Lieferländern Österreichs
besteht, in einem Ausmaß festzusetzen, daß der
Absatz der eingeführten Ware voraussichtlich zu
den nach Abs. 3 maßgebenden Vergleichswerten
möglich ist. Eine solche öffentliche Bekanntma-
chung darf nur kundgemacht werden, wenn sie von
den Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft
und für Finanzen bestätigt worden ist. Die Bestäti-
gung gilt als erteilt, falls sie nicht binnen zwei
Tagen nach Beschlußfassung versagt wird."

5. § 10 Abs. 8 hat zu lauten:
„(8) Die Feststellung des Importausgleiches

erfolgt durch die Kommission mit Bescheid. In glei-
cher Weise ist bei Vorliegen der Voraussetzungen
zu bestimmen, daß ein Importausgleich nicht zu
entrichten ist. Wurde ein Pauschbetrag im Sinne
des Abs. 5 festgesetzt, obliegt die Feststellung den
nach § 19 dritter und vierter Satz jeweils Zeich-
nungsberechtigten. Der Bescheid hat im Falle der
Abfertigung zum freien Verkehr an den Waren-
empfänger im Sinne der zollgesetzlichen Vorschrif-
ten zu ergehen; er bildet eine im Sinne der zollge-
setzlichen Vorschriften erforderliche Unterlage zur
Warenerklärung. In allen übrigen Fällen hat der
Bescheid an denjenigen zu ergehen, der die Ein-
gangsabgaben schuldet oder der für sie haftet; die
Kommission hat diesen Bescheid dem Zollamt zur
Kenntnis zu bringen."

6. § 10 Abs. 9 hat zu lauten:
„(9) Der Importausgleich ist von den Zollämtern

nach Maßgabe des von der Kommission erlassenen
Bescheides nach den für Zölle geltenden Rechtsvor-
schriften zu erheben, soweit nicht nach diesem
Bundesgesetz anderes bestimmt ist. Bei nachträgli-
cher Änderung, Berichtigung oder Erlassung des
Bescheides der Kommission ist der Abgabenbe-
scheid ohne Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft
eingetreten ist oder nicht, von Amts wegen durch
einen neuen Bescheid zu ersetzen. Der Ersetzung
des Abgabenbescheides steht der Eintritt der Ver-
jährung nicht entgegen, wenn der Antrag auf Ände-
rung, Berichtigung oder Erlassung vor diesem Zeit-
punkt gestellt wird oder die Änderung, Berichti-
gung oder Erlassung von Amts wegen vor diesem
Zeitpunkt erfolgt. Der Abgabenbescheid kann nicht
mit der Begründung angefochten werden, daß die
in dem Bescheid der Kommission getroffenen Fest-
stellungen unzutreffend seien. Dieser Einwand
kann nur gegen den Bescheid der Kommission
erhoben werden."

7. § 11 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Der Exportausgleich ist von den Zollämtern

nach Maßgabe des von der Kommission erlassenen
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Bescheides nach den für Zölle geltenden Rechtsvor-
schriften zu erheben, soweit nicht nach diesem
Bundesgesetz anderes bestimmt ist. §10 Abs. 9
zweiter bis fünfter Satz gilt sinngemäß."

8. § 11 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 hat an den Ver-

sender (Exporteur) im Sinne der zollgesetzlichen
Vorschriften zu ergehen; er bildet eine im Sinne
der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche
Unterlage zur Warenerklärung in den Fällen der
Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der
Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangs-
vormerkverkehr oder der Abfertigung zur Einlage-
rung in ein Zollager oder zur Verbringung in eine
Zollfreizone. § 10 Abs. 8 fünfter Satz gilt sinnge-
mäß."

9. § 13 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Inhaber von Betrieben dürfen ohne Bewilli-

gung folgende Tierbestände halten:

1. 400 Mastschweine

2. 50 Zuchtsauen

3. 130 Mastkälber

4. 22.000 Masthühner

5. 10.000 Legehennen

6. 22.000 Junghennen

7. 12.000 Truthühner

Jeder der genannten Bestände entspricht dem
höchstzulässigen Gesamtbestand von 100%; wer-
den mehrere dieser Tierarten gehalten, so dürfen
die Bestände insgesamt nicht mehr als 100% betra-
gen."

10. Dem § 13 Abs. 4 ist anzufügen:
„Junghennen: Hennen ab dem 15. Lebenstag bis

zum ersten Legebeginn."

11. § 14 hat zu entfallen.

12. § 15 hat zu lauten:
„§ 15. Die Erträge aus dem Importausgleich,

dem Exportausgleich und dem Verfall von Sicher-
stellungen sind Einnahmen des Bundes und für die
im § 2 Abs. 1 genannten Zwecke zu verwenden."

13. § 21 hat zu lauten:
„§21. Anläßlich der Ein- oder Ausfuhr der im

§ 1 genannten Waren, ausgenommen Waren der
Nummer 02.04 und der Nummer 02.06, soweit sie
von den in der Nummer 01.06 des Zolltarifes erfaß-
ten Tieren stammen, ist ein Beitrag in der Höhe
von 0,4 vH des Wertes der Waren nach dem
Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetz, BGBl.
Nr. 214/1954, zu entrichten. Die Erträge aus die-
sen Beiträgen sind Einnahmen des Bundes. Die
Erhebung des Beitrages obliegt den Zollämtern; für
die Erhebung dieses Beitrages gelten die für die
Erhebung der Zölle geltenden Rechtsvorschriften
sinngemäß."

14. An die Stelle des § 26 Abs. 3 treten folgende
Absätze 3 bis 5:

„(3) Wer einer Verordnung oder einem Bescheid
gemäß § 3 Abs. 2 oder 3 zuwiderhandelt oder wer
einer Verpflichtung gemäß § 8 oder § 13 Abs. 5
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe bis zu 50000 S zu bestrafen.
Derselben Strafe unterliegt, wer sich eine Einfuhr-
bewilligung dadurch erschleicht, daß er im Verfah-
ren nach § 6 Abs. 4 zu Preisen anbietet, die unter
den Einstandspreisen liegen.

(4) Wer Tiere ohne die gemäß § 13 erforderliche
Bewilligung hält, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit Geldstrafe bis zu 100000 S zu bestrafen.

(5) Wer durch unrichtige Angaben bewirkt, daß
der Import- oder Exportausgleich zu niedrig festge-
stellt wird, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist bei Vorsatz — auch wenn es beim Versuch
geblieben ist — von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit Geld bis zum Zweifachen, bei Fahrlässig-
keit bis zum Einfachen des Betrages, um den der
Import- oder Exportausgleich zu niedrig festgestellt
wurde, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest
bis zu sechs beziehungsweise drei Wochen, zu
bestrafen. Hat der Täter vorsätzlich gehandelt oder
wurde er nach diesem Bundesgesetz wiederholt
bestraft, so kann unabhängig von der Geldstrafe
auch eine Arreststrafe bis zu sechs Wochen ver-
hängt werden."

15. § 30 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des
30. Juni 1984 außer Kraft."

16. § 31 Z 1, 4 und 6 haben zu lauten:

„1. hinsichtlich des §10 Abs. 6 und des §29
Abs. 3 der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen,

4. hinsichtlich des § 7 Abs. 5 vorletzter Satz, des
§ 10 Abs. 5 vorletzter Satz, des § 10 Abs. 8 vorletz-
ter und letzter Satz, des § 10 Abs. 12, des § 11
Abs. 1 erster Satz, 5 und 6 sowie des § 12 letzter
Satz die Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft und für Finanzen,

6. hinsichtlich des § 10 Abs. 1 und Abs. 9 bis 11,
des § 11 Abs. 4 und des § 21 der Bundesminister für
Finanzen,"

Artikel III
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in

Kraft.
(2) Anträgen auf Erteilung einer Bewilligung

nach § 13 Abs. 2 zur Haltung von Junghennen und
Truthühnern, die bis 30. September 1982 gestellt
werden, ist nach Maßgabe der im jeweiligen Betrieb
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am 1. Juli 1982 vorhandenen Standplätze für diese
Tierarten stattzugeben.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

Hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung,
hinsichtlich des Art. II die sich aus dem § 31 in der
Fassung des Art. II Z 16 dieses Bundesgesetzes
ergebenden Bundesminister,
hinsichtlich des Art. III Abs. 2 der Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft.

Kirchschläger

Kreisky

3 1 1 . Bundesgesetz vom 17. Juni 1982, mit
dem das Preisgesetz geändert wird (Preisge-

setznovelle 1982)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von
Vorschriften, wie sie im Art. II des Preisgesetzes,
BGBl. Nr. 260/1976, in der Fassung der Bundesge-
setze BGBl. Nr. 271/1978 und BGBl. Nr. 288/1980
sowie des Art. II des vorliegenden Bundesgesetzes
enthalten sind, sind für die Zeit vom Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes bis 30. Juni 1984 auch in den
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bun-
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929
etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar
von Bundesbehörden versehen werden.

Artikel II

Das Preisgesetz in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 288/1980. wird wie folgt geändert:

1. Dem §2 Abs. 2 sind folgende Sätze anzufü-
gen:

„Die Preise können als Höchst-, Fest- oder Min-
destpreise bestimmt werden; für Entgelte gilt dies
sinngemäß."

2. Im § 2 Abs. 4 hat an die Stelle des Wortes
„Ersatzmann" das Wort „Ersatzmitglied" zu tre-
ten.

3. § 11 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Die Preise für Sachgüter, die in Schaufen-
stern, Schaukästen, auf Verkaufsständen oder
sonstwie sichtbar ausgestellt werden, sowie die
Preise für die von Erzeugungs- oder Reparaturbe-
trieben als Muster ausgestellten Sachgüter sind
durch Preisschilder ersichtlich zu machen. Werden
anstelle von Sachgütern Attrappen ausgestellt, so
sind diese hinsichtlich der Preisersichtlichmachung
wie die Sachgüter selbst zu behandeln."

4. Dem § 11 sind folgende Absätze anzufügen:

„(6) Aussteller auf Messen oder messeähnlichen
Veranstaltungen haben die Preise für die zum Ver-
kauf angebotenen Sachgüter ersichtlich zu machen,
wenn sie nicht durch einen deutlich sichtbaren
Anschlag bekanntgeben, daß sie nur an Wiederver-
käufer veräußern.

(7) Der Landeshauptmann kann für Aussteller
auf Messen oder messeähnlichen Veranstaltungen
unter Bedachtnahme auf die Eigenart der Ausstel-
lung für bestimmte Sachgüter durch Verordnung
Ausnahmen von der Verpflichtung zur Ersichtlich-
machung der Preise zulassen oder nähere Vor-
schriften über die Art der Ersichtlichmachung der
Preise erlassen, sofern eine solche Maßnahme bei
Abwägung der Interessen der Aussteller, des Veran-
stalters der Ausstellung und des für die betreffen-
den Sachgüter in Betracht kommenden Abnehmer-
kreises gerechtfertigt ist. Vor Erlassung einer sol-
chen Verordnung hat der Landeshauptmann die
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die
Landwirtschaftskammer und die Kammer für
Arbeiter und Angestellte zu hören."

5. § 11 c Abs. 1 und 2 hat zu lauten:

„(1) Die auf Grund bundesrechtlicher Vorschrif-
ten ersichtlich gemachten Preise und die damit ver-
bundenen sonstigen Angaben müssen in jedem Fall
gut und deutlich lesbar sein.

(2) In die gemäß Abs. 1 oder freiwillig ersichtlich
gemachten sowie in die öffentlich angekündigten
Preise sind die Umsatzsteuer und sonstigen Abga-
ben einzubeziehen (Bruttopreise). Das gleiche gilt
für die Endsumme von an Letztverbraucher gerich-
teten Anboten und Kostenvoranschlägen. Wird
auch der Nettopreis ersichtlich gemacht, so ist der
Bruttopreis mindestens in der gleichen Schriftgröße
wie der Nettopreis in dessen unmittelbarer Nähe
anzugeben."

6. Im § 11 c Abs. 6 ist nach dem Wort „Indu-
strie" zwischen Beistrichen der Nebensatz „soweit
nicht § 11 Abs. 7 Anwendung findet" einzufügen.

7. Im § 13 Abs. 1 erster Satz hat an die Stelle des
Klammerausdruckes „(Ersatzmänner)" der Klam-
merausdruck „(Ersatzmitglieder)" zu treten.

8. Nach dem § 14 ist folgender § 14 a samt Über-
schrift einzufügen:

„Rechnungserstellung für Reparaturleistungen

§ 14 a. Die Inhaber von Dienstleistungsunterneh-
men haben in ihren Rechnungen über erbrachte
Reparaturleistungen, sofern nach bundesrechtli-
chen Vorschriften eine Rechnungslegungspflicht
besteht und der Anteil des Materials mehr als
10 vH des Gesamtnettopreises beträgt, die auf das
Material und den Arbeitsaufwand entfallenden
Teile des Preises gesondert auszuweisen. Diese
Bestimmung findet keine Anwendung auf Repara-
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turleistungen, die im Rahmen von Pauschalwar-
tungsverträgen erbracht werden."

9. § 16 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Werden §§ 9 Abs. 1 oder 2, 10, 11 Abs. 1 bis
6,11 a Abs. 1 bis 4 erster Satz, 11 b, 11 c Abs. 1 bis
5 oder 14 a, einer auf Grund der §§ 9 bis 11 c erlas-
senen Verordnung oder einer Bedingung oder Auf-
lage gemäß § 5 zuwiderhandelt, begeht, sofern die
Tat nicht nach § 15 Abs. 1 als Preistreiberei zu ahn-
den ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür
mit einer Geldstrafe bis zu 15000 S, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu einer Woche
zu bestrafen."

10. Nach § 16 ist folgender § 16 a einzufügen:

„§ 16 a. Wurde die Bestellung eines Geschäfts-
führers gemäß § 39 der Gewerbeordnung 1973
oder nach anderen Verwaltungsvorschriften ange-
zeigt oder genehmigt, so trifft die strafrechtliche
Verantwortlichkeit für die Einhaltung der §§ 11 bis
11 c, der auf Grund dieser Bestimmungen erlasse-
nen Verordnungen sowie des § 14 und des § 14 a
den Geschäftsführer und es sind bei Zuwiderhand-
lungen Geld- und Arreststrafen gemäß § 15 Abs. 1
und § 16 Abs. 1 gegen den Geschäftsführer zu ver-
hängen."

11. § 19 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des
30. Juni 1984 außer Kraft."

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung des Art. I ist die Bundes-
regierung betraut. Die Zuständigkeit zur Vollzie-
hung des Art. II richtet sich nach § 20 des Preisge-
setzes.

Kirchschläger

Kreisky

3 1 2 . Bundesgesetz vom 17. Juni 1982, mit
dem das Erdöl-Bevorratungs- und Meldege-

setz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie in den Art. II, IV und V des Erdöl-Bevorra-
tungs- und Meldegesetzes, BGBl. Nr. 318/1976, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 273/1978 und BGBl. Nr. 289/1980 und des
Art. II des vorliegenden Bundesgesetzes enthalten
sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften

sind für die Zeit vom Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes bis zum 30. Juni 1984 auch in den Belan-
gen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-
Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas
anderes vorsieht.

Artikel II

Art. II des Erdöl-Bevorratungs- und Meldegeset-
zes, BGBl. Nr. 318/1976, in der Fassung der Bun-
desgesetze BGBl. Nr. 273/1978 und BGBl.
Nr. 289/1980 wird wie folgt geändert:

1. § 1 hat zu lauten:

„§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist oder
sind

1. „IEP-Übereinkommen" das Übereinkom-
men vom 18. November 1974 über ein Inter-
nationales Energieprogramm, BGBl.
Nr. 317/1976;

2. „Erdöl" Erdöle und Öle aus bituminösen
Mineralien, roh, der Nummer 27.09 des
Zolltarifes (Zolltarifgesetz 1958, BGBl.
Nr. 74, in der jeweils geltenden Fassung);
ausgenommen hochschwefelhältiges bitumi-
nöses Schieferöl;

3. „Erdölprodukte" Waren der Nummer 27.10
des Zolltarifes, einschließlich Erdölfraktio-
nen und Rückstände von der Erdölverarbei-
tung der Nummer 27.10 des Zolltarifes, aus-
genommen Schmieröle, Transformatorenöle
und zubereitete Schmierfette;

4. „Benzine" Waren der Nummer 27.10 A
des Zolltarifes; ausgenommen Petroläther,
n-Hexan und n-Heptan;

5. „Testbenzine" Waren der Nummer 27.10 B
des Zolltarifes;

6. „Petroleum" Waren der Nummer 27.10 C
des Zolltarifes;

7. „Gasöle" Dieselkraftstoff und andere Gasöle
der Nummer 27.10 D des Zolltarifes, ein-
schließlich des besonders gekennzeichneten
Gasöles gemäß den §§ 1 und 3 Abs. 1 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 259/1966 in der
jeweils geltenden Fassung; ausgenommen
Mitteldestillate bestimmter Siedegrenzen zur
Herstellung von Druckfarben;

8. „Erdölfraktionen zur Weiterverarbeitung"
durch Kracken, Destillation oder durch
Destillation und Raffination hergestellte
Erdölfraktionen der Anmerkung 3 zu Num-
mer 27.10 des Zolltarifes;

9. „Heizöle" Waren der Nummer 27.10 E des
Zolltarifes;

10. „Spindelöle und Schmieröle" Waren der
Nummer 27.10 F des Zolltarifes, ausgenom-
men Schmieröle für schmierende Zwecke;

11. „andere Öle" Waren der Nummer 27.10 I
des Zolltarifes, sofern sie energetisch genutzt
werden können, ausgenommen Transforma-
torenöle;
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12. „Rückstände zur Weiterverarbeitung" Rück-
stände von der Erdölverarbeitung zur Wei-
terverarbeitung durch Kracken, Destillation
oder Destillation und Raffination der
Anmerkung 4 zu Nummer 27.10 des Zollta-
rifes;

13. „Steinkohle und Steinkohlenkoks" Stein-
kohle aus Nummer 27.01 und Koks und
Halbkoks (Schwelkoks) aus Steinkohle aus
Nummer 27.04 des Zolltarifes;

14. „Erdgas" Erdgas aus Nummer 27.11 des
Zolltarifes.

2. Dem § 6 ist folgender Satz anzufügen:

„Die Vorratspflicht ist mit 28. Feber jenes Jahres
erfüllt, in dessen Vorjahr keine Importe durchge-
führt wurden."

3. § 7 hat zu lauten:

„§ 7. Wer eine die Vorratspflicht begründende
Tätigkeit neu aufnimmt, muß im ersten Kalender-
vierteljahr nach Aufnahme der Importtätigkeit
keine Pflichtnotstandsreserven halten. Im zweiten
Kalendervierteljahr und jedem weiteren Kalender-
vierteljahr sind 25% der Importe aller vorangegan-
genen Kalendervierteljahre zu halten. Ab dem Ende
des Kalenderjahres, das mit dem Ende des vierten
Kalendervierteljahres nach Neuaufnahme der
Importtätigkeit zusammenfällt oder das ihm folgt,
bestimmt sich der Umfang der Pflichtnotstandsre-
serven nach § 3."

4. § 8 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Sofern die Pflichtlagermenge, berechnet in
Erdöleinheiten gemäß Abs. 4, gleichbleibt, kann der
Vorratspflichtige an Stelle von Erdölprodukten
Erdöl lagern oder Erdölprodukte im Ausmaß von
höchstens 20% der Mengen der nachstehend
genannten Produktengruppen untereinander aus-
tauschen:

1. Benzine und Testbenzine;
2. Petroleum und Gasöle;
3. Heizöle, Spindel- und Schmieröle (ausgenom-

men Schmieröle für schmierende Zwecke),
andere Öle und Rückstände zur Weiterverar-
beitung.

Der Vorratspflichtige kann ferner an Stelle von
Erdöl Erdölprodukte lagern, wobei jedoch der
Anteil von

1. Benzinen und Testbenzinen 20%;
2. Petroleum und Gasölen 20%;
3. Heizölen, Spindel- und Schmierölen (ausge-

nommen Schmierölen für schmierende
Zwecke), anderen Ölen und Rückständen
30%

an der durch Erdölprodukte substituierten Pflicht-
notstandsreserve an Erdöl, ausgedrückt in Erdöl-
einheiten gemäß Abs. 4, nicht unterschreiten darf.
Erdölfraktionen zur Weiterverarbeitung, Rück-
stände, Halberzeugnisse und andere Komponenten,
die der Herstellung der vorgenannten Produkte

dienen, können diesen je nach ihrer Beschaffenheit
zugerechnet werden."

5. § 8 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten:

„Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie kann auf Antrag des Vorratspflichtigen,
erforderlichenfalls unter Vorschreibung bestimmter
geeigneter Auflagen oder befristet, durch Bescheid
festlegen, ob und inwieweit aus besonderen betrieb-
lich begründeten Gegebenheiten an Stelle von
Pflichtnotstandsreserven an Erdöl oder Erdölpro-
dukten Reserven an anderen Energieträgern oder
an nur im Notstandsfall zu nützenden Produktions-
möglichkeiten an anderen Energieträgern gehalten
werden können."

6. § 10 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Erdöl und Erdölprodukte dürfen nur in
Behältern gelagert werden, die nach den in
Betracht kommenden Rechtsvorschriften geneh-
migt und mit einer Meßeinrichtung versehen sind.
Sie müssen überdies Abfülleinrichtungen aufweisen,
die für eine Abfüllung der Notstandsreserve in
Transporteinrichtungen geeignet sind."

7. Dem § 10 ist folgender Abs. 3 anzufügen:

„(3) Die Vorratspflicht kann nicht mit jenen
Mengen an Erdöl oder Erdölprodukten erfüllt wer-
den, die sich in Straßentankwagen, Eisenbahnkes-
selwagen, Tankstellen oder in Rohrleitungsanlagen
befinden."

8. § 17 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:

„Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie hat den Stand der Pflichtnotstandsreser-
ven, deren Beschaffenheit sowie die Beschaffenheit
und Ausstattung der Lager stichprobenweise zu
überprüfen."

9. § 17 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:

„Den Kontrollorganen ist freier Zutritt zu den
Lagern und Einsicht in alle Lageraufzeichnungen
und über Veränderungen des Lagerstandes seit der
letzten Messung sowie die Entnahme von Proben
im unbedingt erforderlichen Ausmaß zu gewäh-
ren."

Artikel III

Mit der Vollziehung des Art. I ist die Bundesre-
gierung betraut. Die Zuständigkeit zur Vollziehung
des Art. II richtet sich nach Art. V des Erdöl-Bevor-
ratungs- und Meldegesetzes.

Kirchschläger

Kreisky
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313. Bundesgesetz vom 17. Juni 1982, mit
dem das Energielenkungsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie in den Art. II und III des Energielenkungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 319/1976, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 272/1978 und BGBl.
Nr. 290/1980 und des Art. II des vorliegenden
Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die Vollzie-
hung dieser Vorschriften sind für die Zeit vom
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bis 30. Juni
1984 auch in den Belangen Bundessache, hinsicht-
lich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fas-
sung von 1929 etwas anderes vorsieht. Die in Art. II
geregelten Angelegenheiten können — unbescha-
det der Stellung des Landeshauptmannes gemäß
Art. 102 Abs. 1 B-VG — nach Maßgabe des § 9 von
Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretun-
gen im übertragenen Wirkungsbereich und nach
Maßgabe des § 15 von Landeslastverteilern als Bun-
desbehörden unmittelbar versehen werden.

Artikel II
Art. II des Energielenkungsgesetzes, BGBl.

Nr. 319/1976, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 272/1978 und BGBl. Nr. 290/1980 wird
wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 Z 2 hat zu lauten:
„2. soweit es zur Erfüllung der Verpflichtung

zur Inkraftsetzung von Notstandsmaßnah-
men auf Grund von Beschlüssen aus dem
Übereinkommen über ein Internationales
Energieprogramm, BGBl. Nr. 317/1976,
erforderlich ist,"

2. § 2 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Verordnungen nach den §§ 3 bis 19 dieses
Bundesgesetzes sind im "Amtsblatt zur Wiener Zei-
tung" kundzumachen und treten mit ihrer Kund-
machung in Kraft, sofern nicht ein späterer Zeit-
punkt für das Inkrafttreten bestimmt wird. Ist eine
Kundmachung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung"
nicht oder nicht zeitgerecht möglich, ist die Ver-
ordnung in anderer geeigneter Weise — so insbe-
sondere durch Rundfunk oder sonstige akustische
Mittel oder Veröffentlichung in einer oder mehre-
ren Tageszeitungen — kundzumachen."

3. § 3 Abs. 2 Z 4 hat zu lauten:
„4. gasförmige Brennstoffe, ausgenommen das

aus biogenen Abfallstoffen erzeugte Gas."

4. Dem § 3 ist folgender Abs. 4 anzufügen:

„(4) Die im Abs. 2 genannten Energieträger kön-
nen Lenkungsmaßnahmen nach diesem Bundesge-
setz auch dann unterzogen werden, wenn sie als
Rohstoff verwendet werden."

5. § 6 Abs. 1, 3, 4 und 5 haben zu lauten:

„§ 6. (1) In Verordnungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 3
kann verboten werden:

1. das Benützen aller oder bestimmter Arten von
Kraftfahrzeugen sowie Wasser- und Luftfahr-
zeugen mit Maschinenantrieb, für bestimmte
Zeiten, im ganzen Bundesgebiet oder in Tei-
len des Bundesgebietes;

2. das Überschreiten bestimmter Höchstge-
schwindigkeiten für alle oder bestimmte Arten
von Kraftfahrzeugen auf allen oder bestimm-
ten Arten von Straßen sowie für alle oder
bestimmte Arten von Wasserfahrzeugen mit
Maschinenantrieb auf allen oder bestimmten
Arten von Gewässern;

3. die Verwendung der in Z 1 und 2 genannten
Fahrzeuge für bestimmte Zwecke oder Veran-
staltungen.

(3) Auf Antrag können durch Bescheid Ausnah-
men von den gemäß Abs. 1 Z 1 verordneten
Beschränkungen im Einzelfall, auf Dauer oder auf
bestimmte Zeit, für das ganze Bundesgebiet oder
für bestimmte Gebiete bewilligt werden, wenn eine
solche Ausnahme im besonderen Interesse der
österreichischen Volkswirtschaft gelegen ist oder
wenn ein erhebliches wirtschaftliches, berufliches
oder soziales Interesse des Antragstellers vorliegt.

(4) In Verordnungen gemäß Abs. 1 kann auch
bestimmt werden, in welcher Weise Fahrzeugpa-
piere zu kennzeichnen sind oder eine sonstige
Kennzeichnung vorzunehmen ist, um eine Überwa-
chung der Einhaltung der Beschränkungen oder
das Vorliegen einer nach Abs. 2 oder 3 in Betracht
kommenden Ausnahme zu gewährleisten. Ebenso
kann bestimmt werden, in welcher Weise die
Gründe für die Bewilligung einer Ausnahme nach
Abs. 3 glaubhaft zu machen sind.

(5) Verordnungen gemäß den Abs. 1, 2 und 4
bedürfen zu ihrer Erlassung des Einvernehmens mit
den Bundesministern für Verkehr und für Landes-
verteidigung und, soweit sie Verkehrsbeschränkun-
gen vorsehen, von denen auch in der Land-, Forst-
und Ernährungswirtschaft verwendete Fahrzeuge
betroffen sind, auch des Einvernehmens mit dem
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft."

6. § 16 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Höhe der Mehrverbrauchsgebühren ist
durch Verordnung des Bundesministers für Han-
del, Gewerbe und Industrie gemäß § 10 unter
Bedachtnahme auf die Höhe des unzulässigen
Mehrverbrauches gestaffelt festzulegen. Sie darf je
Kilowattstunde das Zehnfache des jeweils für den
betreffenden Abnehmer geltenden Kilowattstun-
denpreises nicht übersteigen. Die eingehobenen
Mehrverbrauchsgebühren verbleiben den Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmungen und sind zur
Bedeckung der Kosten der Lenkungsmaßnahmen



1648 131. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1982 — Nr. 314

zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung zu ver-
wenden."

7. § 17 hat zu lauten:

„§ 17. (1) Die Kosten des Bundeslastverteilers
hat die Verbundgesellschaft, die Kosten des Lan-
deslastverteilers hat die jeweilige Landesgesellschaft
zu tragen.

(2) Dem Bundeslastverteiler stehen für die Aus-
übung dieser Funktion die personellen und sachli-
chen Mittel der Verbundgesellschaft, dem Landes-
lastverteiler stehen für die Ausübung dieser Funk-
tion die personellen und sachlichen Mittel der
jeweiligen Landesgesellschaft zur Verfügung."

Artikel III

Mit der Vollziehung des Art. I ist die Bundesre-
gierung betraut. Die Zuständigkeit zur Vollziehung
des Art. II richtet sich nach Art. III des Energielen-
kungsgesetzes.

Kirchschläger

Kreisky

3 1 4 . Bundesgesetz vom 17. Juni 1982, mit
dem das Schrottlenkungsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie im Art. II des Schrottlenkungsgesetzes,
BGBl. Nr. 275/1978, in der Fassung des Art. II des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 291/1980 und des
Art. II des vorliegenden Bundesgesetzes enthalten
sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften
sind vom Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bis
zum Ablauf des 30. Juni 1984 auch in den Belangen
Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfas-
sungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes
vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten
Angelegenheiten können unmittelbar von Bundes-
behörden versehen werden.

Artikel II

Das Schrottlenkungsgesetz wird geändert wie
folgt:

1. In § 3 hat die erste Definition zu lauten:
„ — Anfallstellen Unternehmen, bei denen im

Inland unlegierter Eisenschrott unter Berücksichti-
gung der Kosten, insbesondere für Aufbewahrung
und Transport, in wirtschaftlich verwertbaren Men-
gen anfällt, soweit sie nicht Schrotthändler sind;"

2. In § 4 Abs. 1 sind die Worte „— grundsätzlich
in den vorangegangenen drei Jahren —" zu erset-
zen durch „— grundsätzlich in den vorangegange-
nen drei Kalenderjahren —"

3. In § 7 Abs. 2 hat der zweite Halbsatz zu lau-
ten:
„bis längstens 1. September eines jeden Kalender-
jahres den voraussichtlichen Schrottbedarf mitzu-
teilen."

4. § 8 hat zu lauten:
„§ 8. Der Fachverband der Bergwerke und eisen-

erzeugenden Industrie und der Fachverband der
Gießereiindustrie haben gleichzeitig mit der Mittei-
lung nach § 7 Abs. 2 dem Bundesminister für Han-
del, Gewerbe und Industrie auch einen Vorschlag
über die Jahresquoten, welche den im § 4 Abs. 1
genannten Schrottverbrauchern ihres Bereiches
zuzuteilen sind, zu erstatten. Der Bundesminister
für Handel, Gewerbe und Industrie hat die diesen
Unternehmen zustehenden Jahresquoten unter
Bedachtnahme auf die genannten Vorschläge durch
Bescheid festzusetzen. Bei der Ermittlung der Jah-
resquoten ist auf technologische Gegebenheiten des
Betriebes, auf den durchschnittlichen Schrottzu-
kauf in den unmittelbar vorangegangenen drei
Kalenderjahren (Referenzzeitraum) und auf den
Eigenanfall Bedacht zu nehmen."

5. Der § 10 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Wird von Schrotthändlern eine Aufberei-

tung von unlegiertem Eisenschrott vorgenommen,
so hat diese den aufbereiteten Sorten der Schrott-
sortenliste zu entsprechen."

6. Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung
Abs. 5.

7. Die Überschrift des VII. Abschnittes hat zu
lauten:

„Ausfuhrregelungen"

8. § 20 hat zu lauten:
„§ 20. Die inländische Versorgung mit unlegier-

tem Eisenschrott gilt jedenfalls dann als nicht
gefährdet, wenn der Antragsteller gemäß Außen-
handelsgesetz 1968 nachweist, daß ihm der Schrott-
verband der Österreichischen Stahl- und Eisen-
werke Ges. m. b. H. innerhalb von zwei Wochen
keinen Käufer aus dem Kreis der Werkbeliefe-
rungshändler oder der in § 4 Abs. 1 genannten
Schrottverbraucher namhaft gemacht hat."

9. § 22 hat zu lauten:
„§ 22. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des

30. Juni 1984 außer Kraft."

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung und
hinsichtlich des Art. II der Bundesminister für
Handel, Gewerbe und Industrie betraut.

Kirchschläger

Kreisky


